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Verlagerung von auf die Kindertagespflege bezogenen Aufgaben des Fachdienstes 
Wirtschaftliche Jugendhilfe an den Träger Pflegekinder in Bremen gGmbH 
hier: Ergänzung zum Vertragsbestandteil Kindertagespflege des Kooperations- und 

Leistungsvertrag mit Wirkung zum 01.01.2014  
 
 
A. Problem/Ausgangslage 
 
Am 01.08.2013 ist der Rechtsanspruch auf frühkindliche Förderung für unter dreijährige 
Kinder in Kraft getreten. Der Rechtsanspruch kann gemäß § 24 SGB VIII durch eine 
Tageseinrichtung für Kinder oder die Kindertagespflege erfüllt werden. Beide Angebote sind 
gleichermaßen zur Erfüllung des Rechtsanspruchs geeignet, und für die Inanspruchnahme 
dieser Angebote durch die Eltern haben die gleichen Bedingungen zu gelten. 
 
In der Elternbefragung durch forsa haben 47% der befragten Eltern unter dreijähriger Kinder 
angegeben, die Kindertagespflege für das geeignetere Angebot zu halten, 59% halten dieses 
für gleichermaßen geeignet, wie die frühkindliche Förderung in Tageseinrichtungen für 
Kinder. Dies entspricht bundesweit ermittelten Vergleichswerten. 
 
Allerdings hat die Auswertung der Anmeldungen zum KGJ 2013/14 gezeigt, dass die von 
den Eltern angegebenen Präferenzen sich in der Stadtgemeinde Bremen nicht im 
Anmeldeverhalten wiederspiegeln. Ursächlich hierfür ist vor allem auch das kompliziertere 
Zugangssystem in der Kindertagespflege:  
Während Eltern sich in den Tageseinrichtungen direkt anmelden und ab März eine 
Entscheidung über die Aufnahme mitgeteilt bekommen (Bedarf und Rechtsanspruch werden 
in der Tageseinrichtung geprüft), müssen die Eltern bisher für die frühkindliche Förderung in 
der Kindertagespflege im Nachgang zur erfolgreichen Vermittlung in eine geeignete 
Tagespflegestelle einen Antrag an das Amt für Soziale Dienste (Fachdienst Wirtschaftliche 
Jugendhilfe im AfSD) stellen. Dort wird der Rechtsanspruch geprüft und der Bedarf 
festgesetzt, die Eltern erhalten infolgedessen erst später Planungssicherheit. 
 
Gleichzeitig kommt es in der Abarbeitung dieser im Jahresverlauf zeitweise hoch 
verdichteten Aufgaben durch den Fachdienst Wirtschaftliche Jugendhilfe im AfSD immer 
wieder zu Bearbeitungsengpässen. Infolgedessen erhalten nicht nur die Eltern später 
Planungssicherheit, sondern auch die Tagespflegepersonen. Letztere weisen zudem darauf 
hin, existenzsichernde Zahlungen mit Verzögerungen zu erhalten. Hintergrund hierfür ist 



allerdings nicht nur die Belastung des Fachdienstes gerade in den „Spitzenzeiten“ zum 
jeweils nächsten Kindergartenjahr, sondern zudem die nicht immer zeitnahe Vorlage 
antragsbegründender Unterlagen durch die Eltern. 
 
 
B. Lösung 
 
Um den Zugang zur Kindertagespflege dem in den Tageseinrichtungen für Kinder 
anzupassen, frühzeitig Planungssicherheit für Eltern wie Tagespflegepersonen herzustellen 
und ausreichend Vorlauf für eine rechtzeitige Berechnung der Zahlungen an die 
Tagespflegepersonen zu schaffen, wurde zunächst das Aufnahmeverfahren beim Träger 
PiB-Pflegkinder in Bremen gGmbH an die Vorgaben des Ablaufplans zum Kindergartenjahr 
2014/15 angepasst:  
Eltern können ab März nur dann eine Zusage erhalten, wenn Sie bei Anmeldung ihren KiTa-
Pass an die Tagespflegeperson übergeben, und wenn sie bis Ende Februar ihren Bedarf 
(Stundenumfang) nachweisen.  
 
Des Weiteren ist vorgesehen, Aufgaben des Fachdienstes Wirtschaftliche Jugendhilfe im 
Amt für Soziale Dienste an PiB-Pflegekinder in Bremen gGmbH (PiB) zu übertragen. Der 
vom Jugendhilfeausschuss 4. Mai 2012 / der Deputation 31. Mai 2012 beschlossene 
Kooperationsvertrag soll um diese Aufgaben ergänzt werden (siehe Anlage).  
 
Umfang der übertragenen Aufgaben und künftiger Ablauf 

Zum Kindergartenjahr 2014/15 stellen Eltern, die ihr Kind in der Kindertagespflege (weiter) 
betreuen lassen wollen, möglichst im Rahmen der im Ablaufplan für das Kindergartenjahr 
2014/15 benannten Fristen bei PiB einen Aufnahmeantrag bzw. einen Antrag auf 
Fortsetzung einer bereits vor dem 01.08.2014 begonnenen Betreuung in der 
Kindertagespflege  
 
PiB prüft Rechtsanspruch und Bedarf (falls noch kein Bescheid des Fachdienstes WJH 
vorliegt) gemäß geltendem Ortsgesetz zur Aufnahme und vermittelt wie bereits jetzt im 
Kooperationsvertrag vorgesehen eine geeignete Tagespflegeperson. Analog zur Betreuung 
in Tageseinrichtungen sagt PiB den Eltern den nach Prüfung des Bedarfs anzuerkennenden 
Betreuungsumfang ab März zu. Die Eltern sollen innerhalb von zwei Wochen erklären, ob sie 
den angebotenen Platz anzunehmen bzw. einen Betreuungsvertrag abschließen.  
Wie im Ablaufplan für das Kindergartenjahr 2014/15 vorgesehen, können Eltern im März von 
den Tagespflegepersonen Zusagen zur Aufnahme bekommen.  
 
Somit besteht mehr Vorlauf, um die Zahlungen an die Tagespflegepersonen zu berechnen. 
Ausgehend vom gemäß geltendem Ortsgesetz festzusetzendem Stundenumfang und den 
abgeschlossenen Betreuungsverträgen berechnet PiB die Vergütungen (Pflegegeld inklusive 
Sachkostenpauschale) der Tagespflegepersonen gemäß dem „Gesetz zur Ausführung des 
Kinder- und Jugendhilfegesetzes im Land Bremen (BremAGKJHG)“. 
An die Tagespflegepersonen ausgezahlt wird anhand von PiB übermittelter Zahllisten. PiB 
erhält anschließend eine Übersicht der geleisteten Zahlungen, um bei Rückfragen der 
Tagespflegepersonen auskunftsfähig zu sein. 
 
Die Tagespflegepersonen sollen ab August 2014 bis zum 03. eines Monats Zahlungen für 
die Betreuungsverhältnisse erhalten, für die PiB am 15. des Vormonats Zusagen an die 
Eltern erteilt hat und für die dort eine Bestätigung der Tagespflegeperson über den 
Abschluss eines Betreuungsvertrages vorliegt. Veränderungen gegenüber den bei Zahlung 
zugrunde gelegten Parametern (z.B. durch kurzfristige Neuaufnahme oder Ausscheiden von 
Kindern, Veränderung des Betreuungsumfangs, Vertretungsregelung, Krankheit der 
Tagespflegeperson über 15 Tage) werden mit der nächstmöglichen Zahlung nach Eingang 
und Prüfung der Mitteilung durch die Tagespflegeperson verrechnet.  



 
Ab dem 01.01.2015 übernimmt PiB zudem die Berechnung der Zuschüsse zu den 
Sozialversicherungsbeiträgen und der Unfallversicherung der Tagespflegepersonen, 
ausgezahlt werden diese dann auch anhand von PiB übermittelter Zahllisten aus.  
Die Aufgabenübertragung gilt für alle in der Kindertagespflege betreuten Kinder, also auch 
für diejenigen, die älter sind als drei Jahre, damit die Tagespflegepersonen sich nur an eine 
Stelle wenden müssen.  
 
Erhebung von Elternbeiträgen 

Der Kostenbeitrag der Eltern wird auf der Basis des von PiB auf Nachweis der Eltern 
anerkannten Rechtsanspruchs und Betreuungsbedarfs vom Amt für Soziale Dienste 
berechnet und erhoben (Leistungsbescheid mit Ausweis des Kostenbeitrags).  
PiB berät und informiert die Eltern über die zur Festsetzung des Kostenbeitrags 
einzureichenden Unterlagen, nimmt diese auf Wunsch der Eltern auch entgegen und leitet 
sie an das AfSD weiter. Zusätzlich können Eltern sich im Kinderbetreuungskompass über die 
zu erwartenden Elternbeiträge informieren oder die Beratung des Amtes für Soziale Dienste 
in Anspruch nehmen. 
 
Übergangsregelungen 

Um aufwändige Übergaben, Aktenabgleiche, mehrfaches Bearbeiten von Vorgängen und 
Überschneidungen bei den Zuständigkeiten zu vermeiden sowie die schrittweise 
Einarbeitung des bei PiB eingesetzten Personals zu ermöglichen, vereinbaren die 
Vertragsparteien eine sukzessive Aufgabenübertragung. 
 
Rechtliche Grundlagen für die Aufgabenwahrnehmung durch PiB 

PiB verpflichtet sich in der Ergänzung des geltenden Kooperationsvertrages, die 
übertragenen Aufgaben gemäß den Bestimmungen der Landeshaushaltsordnung, des SGB 
VIII, des Ortsgesetzes zur Aufnahme von Kindern in Tageseinrichtungen und 
Kindertagespflege sowie der Richtlinien zur Förderung und Betreuung von Kindern durch 
Kindertagespflegepersonen im Land Bremen und dem Gesetz zur Ausführung des Kinder- 
und Jugendhilfegesetzes im Land Bremen (BremAGKJHG) zu erledigen. Die Senatorin für 
Soziales, Kinder, Jugend und Frauen gibt (analog zu den Fachlichen Weisungen für das 
AfSD) mit PiB abgestimmte regelmäßig zu aktualisierende Verfahrensregelungen zur 
Anwendung der Rechtsgrundlagen vor und genehmigt Einzelfallentscheidungen des Trägers. 
 
Der Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen wird in der Ergänzung zum 
Kooperationsvertrag das Recht eingeräumt, die Einhaltung und korrekte Anwendung der 
geltenden Vorschriften durch PiB jederzeit zu prüfen und bei Widersprüchen oder 
Beschwerden Akteneinsicht zu nehmen. 
 
Ausstattung von PiB für die Aufgabenwahrnehmung 

Die zur Aufgabenwahrnehmung bei PiB erforderliche Ausstattung wurde ausgehend von der 
in 2011/12 durchgeführten Organisationsuntersuchung im Fachdienst Wirtschaftliche 
Jugendhilfe des Amtes für Soziale Dienste sowie den aus der Umsetzung des 
Rechtsanspruchs auf frühkindliche Förderung unter dreijähriger Kinder resultierenden 
Anforderungen für die Aufnahme von Kindern in die Kindertagespflege vereinbart. Zum 
einem entsteht aus der Verpflichtung zur Einhaltung des Ablaufplans für das 
Kindergartenjahr ebenso ein dauerhaft höherer Bearbeitungs-, Koordinations- und 
Leitungsaufwand, wie durch die Prüfung von Rechtsanspruch und Bedarf der Eltern sowie 
die Berechnung der daraus resultierenden Zahlungen an die Tagespflegpersonen. Zum 
anderen besteht ein Anfangsaufwand (Arbeitsplatzausstattung, EDV-Programmierung, 
Personalplanung und –gewinnung sowie Beschreibung, Anpassung und Nachjustierung von 



Abläufen, Entwicklung von Controllingroutinen, Musterakten, Formularen etc.). Letzterer 
wurde teilweise bereits in 2013 durch zusätzliche Zuwendungen an den Träger realisiert, 
wird aber auch in 2014 und 2015 noch bestehen. 
Die angemessene und notwendige Ausstattung wurde mit PiB einvernehmlich festgelegt. In 
der Ergänzung zum Kooperationsvertrag ist vorgesehen, die Anforderungen, Abläufe, 
Fallzahlen und die angemessene Ausstattung bei PiB zu bewerten und ggf. anzupassen. 
 
Information der Eltern 

Eltern, die ihr Kind derzeit in der Kindertagespflege betreuen lassen, werden in einem 
Schreiben der Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen über die Neuregelungen 
informiert. Eltern, deren Kind in 2014 erstmals einen Rechtsanspruch auf frühkindliche 
Förderung in einer Kindertageseinrichtung oder Kindertagespflege hat, erhalten im Januar 
2014 von der Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen den KiTa-Pass mit allen 
Informationen für die Anmeldung und Aufnahme, die die Neuregelungen aufgreifen. Eltern, 
deren Kinder bereits vorher einen Rechtsanspruch (und somit in der Regel auch einen Kita-
Pass) hatten, aber noch nicht in der Kindertagespflege betreut werden, werden von PiB, der 
Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen sowie dem AfSD (Fachdienst 
Wirtschaftliche Jugendhilfe und Referatsleitungen Fachdienst Junge Menschen) über das 
Anmelde- und Aufnahmeverfahren informiert, wenn sie eine Betreuung in der 
Kindertagespflege wünschen. 
 
Information der Tagespflegepersonen 

Die Tagespflegepersonen wurden mit Rundschreiben vom 6. November 2013 über die 
Regelungen des Ablaufplans informiert. Zudem hat die Senatorin für Soziales, Kinder, 
Jugend und Frauen am 20.11. 2013 zu einer Informationsveranstaltung eingeladen und wird 
dort über geplante Neuregelungen bei der der Prüfung von Rechtsanspruch und Bedarf 
durch PiB ab 2014 informieren. 
Nach Beschluss des Jugendhilfeausschusses / der Deputation für Soziales, Kinder und 
Jugend zu den oben dargestellten Abläufen werden die Tagespflegepersonen schriftlich 
informiert und erhalten in einer Informationsveranstaltung im Februar 2014 weitere 
Erläuterungen.  
 
 
C. Alternativen 
 
Keine  
 
Die Kindertagespflege ist nach dem SGB VIII, § 22 ff eine den Tageseinrichtungen 
gleichgestellte Betreuungsform. Um die Attraktivität der Tagespflege auf Seiten der 
Anbietenden sowie der Eltern als Nutzer zu steigern, sind u.a. die Änderungen der Abläufe 
notwendig geworden. Nur so kann dem Wunsch- und Wahlrecht der Eltern entsprochen 
werden.  
 
 
D. Finanzielle / Personalwirtschaftliche Auswirkungen / Gender Prüfung 
 
Durch die im Vertrag vorgesehene Aufgabenübertragung an PiB entstehen Mehrkosten für 
Bremen von jährlich etwa 145.000 Euro.  
 
Die Mehrausgaben sind im Rahmen des Budgets der Sozialleistungen darstellbar. 
 
Angebote in der Kindertagespflege stehen Jungen und Mädchen gleichermaßen offen. 
Sie sichern die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 



Tagespflegepersonen sind in der Mehrheit weiblich. Durch die Planungssicherheit in der 
Belegung und die zeitnahe Bezahlung wird die Attraktivität der Kindertagespflege als 
Arbeitsfeld gesteigert. 
 
 
E. Beteiligung / Abstimmung 
 
Das Amt für Soziale Dienste war an der Umsetzung der Aufgaben beteiligt. Eine 
abschließende Beratung erfolgte in der Fachkonferenz Junge Menschen am 20.11.2013. 
Der Träger selbst hat eine Beteiligung der Gesellschafter im Rahmen einer 
Gesellschafterversammlung durchgeführt. 
 
 
F. Beschlussvorschlag 
 
F1 Der Jugendhilfeausschuss stimmt der Verlagerung von auf die Kindertagespflege 
bezogenen Aufgaben des Fachdienstes Wirtschaftliche Jugendhilfe an den Träger 
Pflegekinder in Bremen gGmbH zu und nimmt den von der Senatorin für Soziales, Kinder, 
Jugend und Frauen, dem Amt für Soziale Dienste und mit der PiB Pflegekinder in Bremen 
gGmbH abgestimmten Ergänzungsvertrag mit Wirkung zum 01.01.2014 zur 
Kindertagespflege zur Kenntnis.  
 
F2 Die städtische Deputation für Soziales, Kinder und Jugend stimmt der Verlagerung 
von auf die Kindertagespflege bezogenen Aufgaben des Fachdienstes Wirtschaftliche 
Jugendhilfe an den Träger Pflegekinder in Bremen gGmbH zu und nimmt den von der 
Senatorin für Soziales, Kinder, Jugend und Frauen, dem Amt für Soziale Dienste und mit der 
PiB Pflegekinder in Bremen gGmbH abgestimmten Ergänzungsvertrag mit Wirkung zum 
01.01.2014 zur Kindertagespflege zur Kenntnis.  
 
 
 
 
Anlage 
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